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Änderungsantrag

der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

zur Vorlage zur Beschlussfassung – Drucksache 18/2666

Gesetz zur Anpassung des Abschlussverfahrens für die erweiterte Berufsbildungsreife
und den mittleren Schulabschluss im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie

Die Vorlage zur Beschlussfassung über das Gesetz zur Anpassung des Abschlussverfahrens
für die erweiterte Berufsbildungsreife und den mittleren Schulabschluss im Rahmen der
SARS-CoV-2-Pandemie ist wie folgt zu ändern:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:
1. In Nummer 1 wird die Angabe zu § 129a wie folgt gefasst:

„§ 129a Sonderregelungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2“

2. Nummer 2 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift zu § 129a wird wie folgt gefasst:

„§ 129a Sonderregelungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2“
b) In § 129a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Jahrgangsstufe 10“ durch das Wort

„Jahrgangsstufe“ ersetzt.
c) Der folgende Absatz 4 wird angefügt:

(4) Soweit es aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 erforderlich
ist, können Gremien in den Schuljahren 2019/2020 und 2020/2021 ihre Sitzungen als
Videokonferenz durchführen. Gleiches gilt für Schüler- und Elternversammlungen.
Abweichend von § 117 können Wahlen in einem elektronischen Verfahren oder in
einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Satz 3 findet entsprechende
Anwendung auf Beschlüsse eines Gremiums oder einer Schüler- oder
Elternversammlung.

Begründung:
Zu Nummer 1 und Nummer 2 a) und b):
Die Regelung zum Abschlussverfahren gilt nicht nur für die allgemein bildenden Schulen, an
denen die erweiterte Berufsbildungsreife und der mittlere Schulabschluss in der
Jahrgangsstufe 10 erworben werden, sondern auch für den Erwerb der Abschlüsse an den
beruflichen Schulen und im Wege des Zweiten Bildungsweges.
Zu Nummer 2 c):
Soweit Gremien sowie Schüler- oder Elternversammlungen aufgrund der Ausbreitung des
Coronavirus SARS-CoV-2 nicht die Möglichkeit haben, sich an einem gemeinsamen Ort zu
einer Sitzung zu treffen, eröffnet Absatz 4 die Möglichkeit, Sitzungen der Gremien sowie der
Schüler- und Elternversammlungen in Form einer Videokonferenz durchzuführen. Dies
betrifft neben den schulischen Mitwirkungsgremien die Gremien auf Bezirks- und
Landesebene. Wahlen und Beschlüsse der Gremien und der Schüler- und
Elternversammlungen können, soweit es erforderlich ist, in einem elektronischen Verfahren,
beispielsweise durch E-Mail mit einer geeigneten Applikation oder auch in einem
schriftlichen Verfahren durch Brief erfolgen.  Bei der dem jeweiligen Gremium im Rahmen
seines Selbstorganisationsrechts obliegenden Ermessenentscheidung in Hinblick auf die Form
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des Sitzungsformats und der Wahlen und Abstimmungen ist maßgeblich zu berücksichtigen,
dass das gewählte Format für alle Mitglieder zugänglich sein muss. Die Regelungen § 117 in
Absatz 1 Satz 1 und 2 zum Wahlgeheimnis gelten unverändert.


